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Landeshaushalt 2007 
hier: Einzelplan 03 – Kapitel 03 110 - 
Polizeibehörden und -einrichtungen 
 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 
sehr geehrter Herr Abgeordneter, 
 
wie zu den Haushaltsentwürfen der Vorjahre hat die Gewerkschaft der Polizei, Landes-
bezirk NRW, ihre Forderungen zum Entwurf des Landeshaushalts 2007, Einzelplan 03, 
Kapitel 03 110, Polizeibehörden und –einrichtungen des Landes NRW, in dem als An-
lage beigefügten Positionspapier aufgestellt. 
 
Dem Papier ist zu entnehmen, dass die Forderungen nach Übernahme des Tarifab-
schlusses auch für Beamtinnen und Beamte, die Fortsetzung der Strukturverbesserun-
gen zur Vollendung der zweigeteilten Laufbahn sowie die Erhöhung der Zahl der Ein-
stellungsermächtigungen auf mindestens 1.000 zu unseren Kernforderungen zählen. 
 
Die Gewerkschaft der Polizei ist sich bewusst, dass die Landesregierung eine schwie-
rige Finanzsituation zu bewältigen hat. Gleichwohl vertreten wir die Ansicht, dass auch 
die Beamtinnen und Beamten fair am wirtschaftlichen Fortschritt beteiligt werden müs-
sen. Deshalb steht das Land NRW in der Pflicht, die mit der Tarifgemeinschaft der 
Länder vereinbarten Einkommensverbesserungen auf die Beamtinnen und Beamten zu 
übertragen. Ansonsten würde einem ungerechten Zweiklassensystem Vorschub geleis-
tet. 
 
Eine weitere Abkopplung der Beamtenschaft von der übrigen Einkommensentwicklung 
ist auch nicht hinnehmbar, weil es nicht zu den Aufgaben der Beschäftigten des Lan-
des NRW gehört, durch Gehaltsverzicht für einen verfassungsgemäßen Haushalt 2007 
zu sorgen. Im Übrigen darf die Schaffung eines verfassungsgemäßen Landeshaushalts 
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nicht zu Lasten einer anderen verfassungsgemäßen Staatsaufgabe gehen, nämlich der 
Alimentation seiner Beschäftigten. 
 
Wir wenden uns daher in der Erwartung an Sie, dass unsere Vorstellungen zum Haus-
halt 2007 von Ihnen unterstützt werden. 
 
Für Gespräche über unsere Haushaltsforderungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Frank Richter 
- Landesvorsitzender - 
 
Anlage 


